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Die Änderungen beinhalten Einfügungen in § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 1  
und 38 Abs. 1 und sind im Folgenden jeweils farblich hervorgehoben: 

KETTELERVERLAG
Fachverlag für kirchliches Arbeitsrecht
Serviceunternehmen der KAB

KETTELER-Verlag GmbH, Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen
Telefon: 09972/9414-51, Fax: 09972/9414-55
kontakt@ketteler-verlag.de, www.ketteler-verlag.de

Stand 04/2020

Eichstätter Kommentar MAVO – KAGO, 2. aktualisierte, überarbeitete, erweiterte Auflage 2018

Bundle: Print + Online- Zugang: ISBN 978 -3- 944427 -27 -0

Nur Online- Zugang: ISBN 978 -3- 944427- 28- 7

§ 14 Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung sind nicht öffentlich. 2Sie finden in der Regel während der 
Arbeitszeit in der Einrichtung statt. 3Bei Anberaumung und Dauer der Sitzung ist auf die dienstlichen 
Erfordernisse Rücksicht zu nehmen. 4Kann die Sitzung der Mitarbeitervertretung wegen eines unab-
wendbaren Ereignisses nicht durch die körperliche Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder durch-
geführt werden, kann die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an der Sitzung auch mittels neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt 
der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 5Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit gelten die an der 
virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglieder als anwesend im Sinne des Abs. 5 S. 1.

§ 36 Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle
(1) Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der Dienststelle bedarf der Zustimmung der 
Mitarbeitervertretung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechtsnorm 
Anwendung findet:
…
14. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere 
die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.

§ 38 Dienstvereinbarungen
(1) Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angelegenheiten zulässig:
…
16. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere 
die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.

Die Änderungen der Rahmen-MAVO betreffen folgende Seiten im Eichstätter Kommentar MAVO – KAGO:
• Einleitung S. 39 (Übersicht der gesetzlichen Grundlagen)
• MAVO-Ordnungstext ab S. 41
• § 14 MAVO – Erläuterungen (Richartz) ab S. 222
• § 36 MAVO – Erläuterungen (Schmitz) ab S. 624
• § 38 MAVO – Erläuterungen (Schmitz) ab S. 684


